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 Recht 
Novelle des Handelsgesetzbuches 
 
Am 20. Dezember 2022 wurde das Gesetz Nr. 
8/2023 Ges. Slg. verabschiedet, durch das das Ge-
setz Nr. 513/1991 Slg. Handelsgesetzbuch in der 
Fassung späterer Vorschriften (nachfolgend „Han-
delsgesetzbuch“), das Gesetz Nr. 161/2015 Ges. 
Slg. Zivilprozessordnung für Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Fassung späte-
rer Vorschriften (nachfolgend „Zivilprozessord-
nung für Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“), das Gesetz Nr. 455/1991 Slg. über 
die gewerbliche Wirtschaft (nachfolgend „Gewer-
begesetz“), das Gesetz Nr. 530/2003 Slg. über das 
Handelsregister und über die Änderung und Er-
gänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer 
Vorschriften (nachfolgend „Handelsregisterge-
setz“) und das Gesetz Nr. 757/2004 Slg. über die 
Gerichte und über die Änderung und Ergänzung ei-
niger Gesetze in der Fassung späterer Vorschriften 
(nachfolgend „Gerichtsgesetz“) geändert und er-
gänzt wird. Im folgenden Text geben wir einen 
Überblick über die wichtigsten Änderungen, die 
die betreffende Novelle mit sich bringt. 

In einer neuen Bestimmung § 110a des 
Handelsgesetzbuchs wurde mit Wirkung vom 
1. Februar 2023 die Möglichkeit eingeführt, eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ebenfalls 
auf vereinfachte Weise mittels eines dafür vorge-
sehenen elektronischen Formulars für die Erstel-
lung eines Gesellschaftsvertrags zu gründen, das 
vom Ministerium in der Landessprache und in eng-
lischer Sprache auf seiner Website veröffentlicht 
wird. Die Erstellung des Gesellschaftsvertrags so-
wie die Einreichung des Antrags auf Eintragung ins 
Handelsregister wird somit auch über einen inter-
aktiven Leitfaden auf der Website des Justizminis-
teriums der Slowakischen Republik möglich sein 

Gemäß Absatz 2 der genannten Bestim-
mung kann eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung auf vereinfachte Weise mittels eines dafür 
vorgesehenen elektronischen Formulars für die Er-
stellung eines Gesellschaftsvertrags gegründet 
werden, wenn die folgenden Bedingungen kumula-
tiv erfüllt sind:  
– die Gesellschaft hat nicht mehr als fünf Gesell-

schafter,  
– die Gesellschaft wird zum Zweck der Ausübung 

der Unternehmenstätigkeit gegründet, 
– Gegenstand der Unternehmenstätigkeit der Ge-

sellschaft sind nur ausgewählte Tätigkeiten, die 
der Liste der freien Gewerbe laut Anlage 4a des 
Gewerbegesetzes (nachfolgend „Anlage 4a“) 
entsprechen, 

– der Unternehmensgegenstand umfasst nicht 
mehr als 15 ausgewählte Tätigkeiten, die der 
Liste der freien Gewerbe entsprechen, 

– der Handelsname der Gesellschaft muss einen 
die Rechtsform „s. r. o.“ bezeichnenden Zusatz 
enthalten, 

– die Einlagen der Gesellschafter erfolgen aus-
schließlich in bar,  

– der Einlageverwalter ist der Geschäftsführer, 
– die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. 

Weitere Bedingungen für die Eintra-
gung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ins Handelsregister nach dem Handelsgesetzbuch 
oder einer Sondervorschrift bleiben hiervon unbe-
rührt. 

Die Novelle des Handelsgesetzbuches 
führt ebenfalls die Möglichkeit ein, ein Unterneh-
men oder eine organisatorische Einheit des Unter-
nehmens einer ausländischen juristischen Person 
mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder in einem der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum auf vereinfachte Weise zu gründen, sofern 
die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
– das Unternehmen oder die organisatorische Ein-

heit des Unternehmens einer ausländischen ju-
ristischen Person wird zum Zweck der Ausübung 
einer Unternehmenstätigkeit errichtet, 

– der Unternehmensgegenstand des Unterneh-
mens oder der organisatorischen Einheit des 
Unternehmens einer ausländischen juristischen 
Person sind nur ausgewählte Tätigkeiten, die der 
Liste der freien Gewerbe gemäß Anlage 4a ent-
sprechen, 

– der Unternehmensgegenstand des Unterneh-
mens oder der organisatorischen Einheit des 
Unternehmens einer ausländischen juristischen 
Person besteht aus nicht mehr als 15 ausgewähl-
ten Tätigkeiten, die der Liste der freien Gewerbe 
gemäß Anlage 4a entsprechen. 

Das zuständige Registergericht einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die auf 
vereinfachte Weise mittels eines dafür vorgesehe-
nen elektronischen Formulars für die Erstellung ei-
nes Gesellschaftsvertrags gegründet wurde, und 
eines Unternehmens einer ausländischen juristi-
schen Person oder einer Organisationseinheit ei-
ner ausländischen juristischen Person, die auf ver-
einfachte Weise gegründet wird, ist das Bezirksge-
richt in Žilina (durch die Novelle wurde die Bestim-
mung § 279a der Zivilprozessordnung für Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergänzt). 
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Gemäß der Novelle des Gewerbegeset-
zes entsteht die Gewerbeberechtigung für den Be-
trieb der in der Anlage 4a aufgeführten Gewerbe 
einer vereinfacht zu gründenden juristischen Per-
son und einem Unternehmen einer ausländischen 
juristischen Person oder einer organisatorischen 
Einheit des Unternehmens einer ausländischen ju-
ristischen Person, die vereinfacht errichtet und ins 
Handelsregister eingetragen werden, am Tag der 
Eintragung der juristischen Person, des Unterneh-
mens der ausländischen juristischen Person oder 
der organisatorischen Einheit des Unternehmens 
einer ausländischen juristischen Person ins Han-
delsregister. In diesem Fall wird die Verpflichtung 
zur Anmeldung des Gewerbebetriebs nach Anlage 
4a durch das Registergericht nach der Entstehung 
der juristischen Person, des Unternehmens einer 
ausländischen juristischen Person oder der orga-
nisatorischen Einheit des Unternehmens einer 
ausländischen juristischen Person erfüllt. Das Ge-
werbeamt stellt einer vereinfacht zu errichtenden 
juristischen Person und einem Unternehmen einer 
ausländischen juristischen Person oder einer orga-
nisatorischen Einheit des Unternehmens einer 
ausländischen juristischen Person, die vereinfacht 
errichtet und ins Handelsregister eingetragen wird, 
eine Bescheinigung über die Gewerbeberechti-
gung unverzüglich nach deren Eintragung ins Han-
delsregister aus. 
 

 
 

Weitere Bedingungen für die Eintra-
gung einer vereinfacht gegründeten Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung und eines Unterneh-
mens einer ausländischen juristischen Person 
oder einer organisatorischen Einheit des Unter-
nehmens einer ausländischen juristischen Person, 
die vereinfacht gegründet wurde, werden ebenfalls 
durch die Novelle des Handelsregistergesetzes in 
einer neuen Bestimmung § 7a eingeführt. Nach 
dieser Bestimmung prüft das Registergericht vor 
der Eintragung einer vereinfacht gegründeten Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung mittels eines 
dafür vorgesehenen elektronischen Formulars für 

die Erstellung eines Gesellschaftsvertrags unter 
anderem auch die Tatsache, ob: 
– die natürliche Person, die als Geschäftsführer 

der Gesellschaft eingetragen werden soll, 
rechtsfähig ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
unbescholten ist und im Register der natürlichen 
Personen eingetragen ist,  

– die Gesellschafter der Gesellschaft nur Perso-
nen sind, die ein Konto bei einer Bank oder einer 
Zweigstelle einer ausländischen Bank mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, 

– die Gesellschafter der Gesellschaft, die natürli-
che Personen sind, bei der Gründung der Gesell-
schaft nicht vertreten sind, 

– die Gesellschafter der Gesellschaft, die juristi-
sche Personen sind, bei der Gründung der Ge-
sellschaft durch ein statutarisches Organ han-
deln. 

Vor der Eintragung des Unternehmens 
einer ausländischen juristischen Person oder einer 
organisatorischen Einheit des Unternehmens einer 
ausländischen juristischen Person, die auf verein-
fachte Weise errichtet wurde, prüft das Register-
gericht unter anderem, ob der Leiter des Unterneh-
mens der ausländischen juristischen Person oder 
der Leiter der organisatorischen Einheit des Unter-
nehmens der ausländischen juristischen Person 
rechtsfähig ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
unbescholten ist und in dem Register der natürli-
chen Personen eingetragen ist und die ausländi-
sche juristische Person ein Konto bei einer Bank 
oder einer Zweigstelle einer ausländischen Bank 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat. 

Eine weitere wichtige Neuigkeit ist der 
Austausch von Informationen durch das System 
zur Verknüpfung von Registern (neue § 10a bis 10e 
des Handelsregistergesetzes). Im Rahmen dieser 
Regelung wird das Registergericht auch ohne An-
trag Folgendes vornehmen: 
– Eintragung von Daten über ein Unternehmen 

oder eine organisatorische Einheit des Unter-
nehmens einer slowakischen juristischen Per-
son, wenn das ausländische Handelsregister 
oder ein anderes Register, in dem das Unterneh-
men oder die organisatorische Einheit des Un-
ternehmens einer slowakischen juristischen 
Person eingetragen ist oder Dokumente zu hin-
terlegen hat, über das System der Registerver-
knüpfung mitteilt, dass das Unternehmen oder 
die organisatorische Einheit des Unternehmens 
einer slowakischen juristischen Person in ein 
ausländisches Handelsregister oder ein anderes 
Register eingetragen wurde, 
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– Änderungen der Angaben über das Unterneh-
men einer ausländischen Person oder der Anga-
ben über die organisatorische Einheit des Unter-
nehmens einer ausländischen Person, wenn das 
ausländische Handelsregister oder ein anderes 
Register, in dem die ausländische Person einge-
tragen ist oder Dokumente zu hinterlegen hat, 
über das System der Registerverknüpfung mit-
teilt, dass eine Änderung der Angaben über die 
eingetragene ausländische Person eingetreten 
ist, im Umfang der Angaben über den Handels-
namen, den Sitz, die Identifikationsnummer der 
ausländischen Person, zugewiesen vom auslän-
dischen Handelsregister oder einem anderen 
Register, in dem die ausländische Person einge-
tragen ist oder Dokumente zu hinterlegen hat, 
die Rechtsform, das statutarische Organ oder 
das Aufsichtsorgan, sofern vorhanden, 

– Löschung des Unternehmens einer ausländi-
schen Person oder einer organisatorischen Ein-
heit des Unternehmens einer ausländischen 
Person, wenn das ausländische Handelsregister 
oder ein anderes Register, in dem die ausländi-
sche Person eingetragen ist oder in dem sie Do-
kumente zu hinterlegen hat, über das System der 
Registerverknüpfung mitteilt, dass die eingetra-
gene ausländische juristische Person aufgelöst 
oder gelöscht wurde; das gilt nicht, wenn die 
Auflösung oder Löschung der ausländischen 
Person aus dem ausländischen Handelsregister 
oder einem anderen Register, in dem die auslän-
dische Person eingetragen ist oder in dem sie 
Dokumente zu hinterlegen hat, auf eine Ände-
rung der Rechtsform der betreffenden ausländi-
schen Person, eine Verschmelzung, einen Zu-
sammenschluss oder eine Spaltung der auslän-
dischen Person, die im ausländischen Handels-
register oder einem anderen Register, in dem die 
ausländische Person eingetragen ist oder in dem 
sie Dokumente zu hinterlegen hat, zurückzufüh-
ren ist, 

– Löschung eines Unternehmens oder einer orga-
nisatorischen Einheit des Unternehmens einer 
slowakischen juristischen Person, wenn das 
ausländische Handelsregister oder ein anderes 
Register, in dem das Unternehmen oder die or-
ganisatorische Einheit des Unternehmens der 
slowakischen juristischen Person eingetragen 
ist oder in dem sie Dokumente zu hinterlegen 
hat, über das System der Registerverknüpfung 
mitteilt, dass das eingetragene Unternehmen 
oder die organisatorische Einheit des Unterneh-
mens der slowakischen juristischen Person auf-
gelöst oder gelöscht wurde. 

Ebenso wird das Registergericht unver-
züglich nach Durchführung einer Änderung der 
Eintragung von Angaben im Handelsregister einer 
eingetragenen slowakischen juristischen Person 
über das System der Registerverknüpfung den 
ausländischen Handelsregistern oder anderen Re-
gistern, in denen das Unternehmen oder die orga-
nisatorische Einheit des Unternehmens der slowa-
kischen juristischen Person eingetragen ist oder in 
denen sie die Dokumente zu hinterlegen hat, mit-
teilen, dass die Eintragung der Angaben über die 
slowakische juristische Person geändert wurde, 
und zwar im Umfang der Angaben über den Han-
delsnamen, den Sitz, die Identifikationsnummer, 
die Rechtsform, das statutarische Organ oder das 
Aufsichtsorgan, falls vorhanden. 

 

Kontakt für weitere Informationen 

 

Zuzana Šimová 
Attorney at Law (SK) 
T   +421 2 5720 0400 
zuzana.simova@roedl.com 
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Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsange-
bot und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt 
sich dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder be-
triebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle 
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darin enthaltenen Informationen ist Rödl & Partner stets um 
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